
Preisblatt des grundzuständigen Messstellenbetreibers

gültig ab 01. Juli 2020

Entgelte für Standardleistungen des Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen (mME)

und intelligenten Messsystemen (iMSys) gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Bitte beachten: Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz

in Höhe von 16 %. Ab dem 01.01.2021 wird die Umsatzsteuer wieder auf 19 % angehoben.

Standardleistungen gemäß § 35 (1) MsbG

Das Messstellenbetriebsgesetz sieht für grundzuständige Messstellenbetreiber nach Letztverbrauchs- bzw.

Einspeisekategorien gestaffelte Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb vor. In Abhängigkeit der Ausstattung

der Messstelle gemäß § 29 MsbG ist in der folgenden Tabelle die entsprechende Zeile auszuwählen.

Entgelte für moderne Messeinrichtung (mME) (vorausgesetzt der technischen Verfügbarkeit)

€/a netto €/a brutto*

Verbrauch in kWh                    16,81 € 19,50 €
Einspeiseleistung in kW           16,81 € 19,50 €

Intelligentes Messsystem bei Letztverbrauchern (iMSys) (vorausgesetzt der technischen Verfügbarkeit)

€/a netto €/a brutto*

Verbrauch in kWh 19,33 € 22,42 €

25,21 € 29,24 €

33,61 € 38,99 €

50,42 € 58,49 €

84,03 € 97,47 €

84,03 € 97,47 €

109,24 € 126,72 €

142,86 € 165,72 €

168,07 € 194,96 €

Einspeiseleistung in kW 50,42 € 58,49 €

84,03 € 97,47 €

109,24 € 126,72 €

168,07 € 194,96 €

Zusatzgeräte/-leistungen

€/a netto €/a brutto*

Zuschlag für Niederspannungs-Stromwandler 30,00 € 34,80 €

Rundsteuerempfänger 15,50 € 17,98 €

Zuschlag für Mobilfunk-Modem 264,00 € 306,24 €

je zusätzlicher Abrechnung 10,00 € 11,60 €

je zusätzlicher Ablesung 45,00 € 52,20 €

* Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von 16%

Hinweis zur Veröffentlichung

Die Entgelte aus dieser Veröffentlichung sind vorbehaltich rechtlicher Änderungen und vorausgesetzt, dass die Messeinrichtungen

und Messsysteme technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG. Das Preisblatt wird bei Bedarf aktualisiert und veröffentlicht.

Sobald die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen weitere Zusatzleistungen anbietet, werden diese ins Preisblatt mit aufgenommen.
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